
 

 

Fakultät 3 

Architektur, Bauingenieurwesen  

und Umweltwissenschaften 

 

 

Diese Fassung steht unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden hochschulöffentli-
chen Bekanntmachung der geänderten Prüfungsordnung.  

 

Konsolidierte Fassung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  
Verkehrsingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig,  
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

 

Die Konsolidierte Fassung beruht auf der hochschulöffentlichen Bekanntmachung 935 
vom 28.11.2013 mit der ersten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntmachung 
1037 vom 27.01.2015), der zweiten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntmachung 
1117 vom 27.09.2016), der dritten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntmachung 
1176 vom 06.09.2017), der vierten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntmachung 
1262 vom 29.08.2019) sowie der fünften Änderung (hochschulöffentliche Bekanntma-
chung steht noch aus). 

 

Der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften hat in seiner Sitzung am 02.06.2021 sowie das Dekanat der Fakultät in Eil-
entscheidung am 16.06.2021 folgenden Besonderen Teil der Prüfungsordnung be-
schlossen: 
 

I. 
 

§ 1 
Hochschulgrad und Zeugnisse 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Braun-
schweig den Hochschulgrad „Bachelor of Science“ (abgekürzt: „B.Sc.“) im Fach Ver-
kehrsingenieurwesen. Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde in deutscher und 
englischer Sprache gemäß der Anlage zum Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung 
(APO) für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Techni-
schen Universität Braunschweig aus. Außerdem wird ein Zeugnis mit beigefügten Dip-
loma Supplement in deutscher und englischer Sprache gemäß dem beigefügten Mus-
ter der APO ausgestellt. In Anlage 1 befinden sich die Angaben zum Zeugnis und in 
der Anlage 2 die Angabe zum Diploma Supplement, welche in das vorgesehene Mus-
ter in der APO eingetragen werden. 
 

§ 2 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit sechs Semester (Regelstudien-
zeit). 
  



 
 

(2) Das Studium gliedert sich in  
1. einen Pflichtteil (104 Leistungspunkte) 
2. einen Wahlpflichtteil (35 Leistungspunkte) 
3. einen Bereich Professionalisierung (29 Leistungspunkte) und 
4. die Bachelorarbeit (12 Leistungspunkte). 

 
(3) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 180 Leistungs-
punkte aus den einzelnen Modulen nachgewiesen werden. Das Studium ist in Modulen 
organisiert, die den nachfolgenden Bereichen zugeordnet sind (Anlage 3): 

1. Mathematische Grundlagen und Informatik 
2. Allgemeine Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 
3. Verkehrswissenschaftliche Grundlagen 
4. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
5. Wahlpflichtbereich  
6. Professionalisierung 
7. Abschlussbereich 

 
(4) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden. 
 
(5) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der Prüfling die dem 
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen erfolgreich erbracht hat. 
 

§ 3 
Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie besteht aus den Fach-
prüfungen der Module sowie der Bachelorarbeit. Die Prüfungen der Bachelorprüfung 
werden in jedem Semester angeboten. 
 
(2) Die möglichen Prüfungsformen sind in § 9 APO gelistet. Die Prüfungsmodalitäten 
werden semesterweise festgelegt. 
 
(3) Weitere Arten von Prüfungsleistungen können auf Antrag vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden, wenn diese der Fachkultur entsprechen. Neben den in § 9 Abs. 1 
APO festgelegten Arten von Prüfungsleistungen können Prüfungs- oder Studienleis-
tungen durch folgende Arten abgelegt werden: 

1. Praktikumsbericht: Ein Praktikumsbericht umfasst die Beschreibung von Auf-
bau, Durchführung und Ergebnis eines durchgeführten Praktikums unter Einbe-
ziehung und Auswertung einschlägiger Literatur.  

2. Kolloquium: Ein Kolloquium ist die Darstellung und die Vermittlung der Ergeb-
nisse im mündlichen Vortrag sowie einer anschließenden Diskussion. 

3. Hausaufgabe: In Hausaufgaben werden fachspezifische Aufgabenstellungen, 
die von dem/der Lehrenden im Rahmen einer Übung gestellt werden, selbst-
ständig und schriftlich von den Studierenden bearbeitet und ggf. mündlich er-
läutert. Hausaufgaben können in Präsenzveranstaltungen oder im Selbststu-
dium erledigt werden und auch Programmieranteile enthalten. Die für die erfolg-
reiche Erledigung geltenden Kriterien werden von der/dem Lehrenden zu Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

  



 
 

4. Mündliche Prüfung+: Die mündliche Prüfung+ ist eine mündliche Prüfung,bei 
welcher auf Antrag der oder des Studierenden das Ergebnis einer benoteten 
oder unbenoteten Studienleistung desselben Moduls mit bis zu 50% in das Er-
gebnis der Prüfung einfließt. Die Studienleistung für das festgelegte Modul ist 
vor der mündlichen Prüfung abzulegen. Der prozentuale Anteil ergibt sich aus 
Anlage 4 (Übersicht der Module). Der Antrag der oder des Studierenden das 
Ergebnis der benoteten oder unbenoteten Studienleistung für Mündliche Prü-
fung + zu berücksichtigen, muss spätestens mit der fristgerechten Anmeldung 
zur Prüfung gestellt werden (siehe § 6 Abs. 1). Abweichend von § 9 Abs.1 und 
§ 12 Abs. 2 der APO können im Fall der Prüfungsformen Mündliche Prüfung + 
Studienleistungen in die Berechnung der Note einfließen. 
 

(4) Ein Modul wird in der Regel durch eine Prüfungs- oder Studienleistung abgeschlos-
sen. Die Module sowie Art und Umfang der ihnen zugeordneten Prüfungs- und Stu-
dienleistungen sowie der Leistungspunkte ergeben sich aus der Anlage 4. 
 
(5) Ein Modul aus dem Wahlpflicht- oder Wahlbereich, das nicht in den Anlagen oder 
in einer vom Prüfungsausschuss beschlossenen Liste weiterer möglicher Module vor-
handen ist, kann auf Antrag einer oder eines Studierenden vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden, wenn das Studienprofil fachlich ergänzt wird. 
 
(6) Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der Module gem. 
Anlage 4.  
 
(7) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt in der Regel ein bis vier Zeitstunden. 
Die Dauer mündlicher Prüfungen, die auch schriftliche Elemente enthalten können, 
beträgt dreißig bis sechzig Minuten. Bei der Festlegung der Bearbeitungsdauer ist die 
Anzahl der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte zu berücksichtigen.  
 

§ 4 
Meldung und Zulassung zu Prüfungen 

Die Anmeldung zu den Klausuren und den mündlichen Prüfungen ist schriftlich oder 
elektronisch beim vom Prüfungsausschuss beauftragten Prüfungsamt zu beantragen. 
Es gelten die Bedingungen nach § 7 Abs. 2 APO.  
 

§ 5 
Beratungsgespräch 

(1) Abweichend von § 8 Abs. 2 APO sind Studierende, die nach dem zweiten Semester 
nicht mindestens 30 Leistungspunkte erworben haben, nicht verpflichtet, an einem Be-
ratungsgespräch teilzunehmen.  
 
(2) Die Studierenden, die nach dem zweiten Semester nicht mindestens 30 Leistungs-
punkte erworben haben, werden von dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm be-
auftragten Stelle schriftlich informiert und ihnen wird ein Beratungsgespräch angebo-
ten, welches dann auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann.  
 

§ 6 
Verlängerung bei Krankheit 

(1) Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest, oder im Einzelfall nach Vorgabe des Prü-
fungsausschusses ein amtsärztliches Attest, unverzüglich, spätestens 3 Werktage 



 
 

nach Ausstellung dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm beauftragten Stelle vor-
zulegen. 
 
(2) Abweichend von § 11 Abs. 3 APO kann bei nachgewiesener Erkrankung der Ab-
gabetermin einer Prüfungsleistung um die Zahl der Krankheitstage, maximal jedoch 
um 1/3 der gesamten Bearbeitungszeit hinausgeschoben werden. 
 

§ 7 
Zusatzprüfung 

Ergänzend zu § 18 APO können Prüfungsfächer, die im Rahmen der Regelung des 
Freiversuches nach § 13 Abs. 4 Satz 1 APO durch einen Wechsel des Faches nicht in 
dem Studiengang berücksichtig werden, in maximal 3 Fällen als Zusatzprüfungen ge-
wertet werden. Dieses ist dem Prüfungsausschuss schriftlich beim Wechsel des Prü-
fungsfaches mitzuteilen.  
 

§ 8 
Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 9 
APO erfüllt hat und alle zum Studienabschluss erforderlichen Module nach Anlage 3 
erfolgreich abgeschlossen hat. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag 
die Zulassung zur Bachelorarbeit auch dann genehmigen, wenn die hierfür erforderli-
chen Zulassungs- und Prüfungsvorleistungen noch nicht alle erbracht wurden, aber 
mindestens 140 Leistungspunkte sowie ein anerkanntes mindestens 12-wöchiges 
Praktikum gemäß § 10 nachgewiesen werden. 
 
(2) Die Bachelorarbeit umfasst 12 Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit der Bachelo-
rarbeit beträgt 15 Wochen. Mit dem Beginn der Bearbeitungszeit wird der Abgabeter-
min mitgeteilt. Die Bachelorarbeit wird in der Regel im 6. Semester angefertigt. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückge-
geben werden.  
 
(3) Das Thema der Bachelorarbeit muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im wei-
teren Sinne beinhalten. 
 
(4) Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. In besonderen Fällen kann 
mit Zustimmung der Prüfenden die Bachelorarbeit auch in englischer Sprache verfasst 
werden. 
 
(5) Vor Bewertung der Arbeit wird die Bachelorarbeit in einem Kolloquium durch die 
oder den Studierende/n vorgestellt. Das Kolloquium dauert ca. 30 Minuten und geht 
mit 10% in die Bewertung der Bachelorarbeit ein.  
 

§ 9 
Ergebnis der Prüfung 

(1) Abweichend von § 16 Abs. 2 APO wird bei der Notenbildung der Bachelorprüfung 
das Ergebnis der Bachelorarbeit mit der dreifachen Leistungspunktezahl und die Mo-
dule aus dem Bereich verkehrswissenschaftliche Grundlagen mit der 1,5-fachen Leis-
tungspunktezahl gewichtet. 
 



 
 

(2) Das Praktikum und die im nichttechnischen Bereich zu erbringenden Leistungen 
gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.  
 
(3) Für besonders hervorragende Leistungen (Gesamtnote 1,2 und besser) kann der 
Prüfungsausschuss die Gesamtnote „mit Auszeichnung“ festlegen. 
 

§ 10 
Praktikum 

Die Richtlinien zum erfolgreichen Absolvieren des Praktikums sind in der Anlage 5 
aufgeführt. Für das Praktikum wird keine Note vergeben.  
 
 

II. Inkrafttreten und Übergangsvorschriften 
 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt am 01.10.2021 in Kraft.  
 
(2) Für Studierende mit Studienbeginn bis einschließlich Sommersemester 2021 gel-
ten die bisherigen Anlagen des Besonderen Teile der Prüfungsordnung in der Fassung 
Bek. vom 28.11.2013 (TU-Verkündungsblatt Nr. 935), zuletzt geändert durch Bek. vom 
30.08.2019 (TU-Verkündungsblatt Nr. 1262) bis zum 30.09.2023. Es sei denn, die Stu-
dierenden beantragen, nach den neuen Anlagen geprüft zu werden.  
 
(3) Ab dem 01.10.2023 gilt für alle Studierenden die Fassung der Anlagen 3 und 4 
dieser Änderung der Prüfungsordnung.  
 
(4) Für die Anerkennung von Prüfungs- oder Studienleistungen, die nach dieser Fas-
sung der Prüfungsordnung nicht mehr erbracht werden müssen, in vorherigen Vor-
schriften oder Anlagen aber erforderlich waren, kann der Prüfungsausschuss Aner-
kennungen für fachlich passende Module vornehmen. Dieses ist durch die Studieren-
den zu beantragen.  
 
(5) Alle Module mit gleichen Prüfungsnummern gelten auch für Fehlversuche als an-
erkannt. 
 
(6) Folgende Module gelten auch für Fehlversuche als anerkannt: 
 

Modulbezeichnung bisher 
Prüfungs-
nummer 

Anerkennung für  
Prüfungs-
nummer 

Ingenieurmathematik 1 4302421 Ingenieurmathematik 1  4302481 

 

 
 

III. Disclaimer 
 
Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Jegliche Haf-
tung, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nut-
zung der angebotenen Informationen entstehen, sind ausgeschlossen. Es gilt die Prü-
fungsordnung wie sie sich aus den amtlichen Verkündungsblättern ergibt. 



Anlage 1 – Angaben für das Zeugnismuster 
 

Module Leistungs
-punkte 

Note Transcript of Records Credit 
points 

Grade 

 
Mathematische Grundlagen und Informatik 

 
Mathematical Fundamentals and Computer Sciences 

Ingenieurmathematik 1 8  Mathematics for Engineers 1 8  

Ingenieurmathematik und Programmierung  8 
 Engineering Mathematics and -

Programming 8 
 

Numerische Ingenieurmethoden 4  Numerical methods in engineering 4  
Modellierung und Simulation von 
Verkehrssystemen  6 

 Modelling and Simulation of 
Transport Systems 6 

 

      
Allgemeine Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen Common Engineering Fundamentals 
Einführung in die Messtechnik 5  Introduction to Metrology  5  

Elektrotechnik I für Maschinenbau  4 
 Electrical Engineering I for 

Mechanical Engineering 4 
 

Elektrotechnik II für Maschinenbau 5 
 Electrical Engineering II for 

Mechanical Engineering 5 
 

Regelungstechnik  5  Control Engineering  5  
Technische Mechanik 1 5  Technical Mechanics 1 5  
Technische Mechanik 2 5  Technical Mechanics 2 5  
Technische Mechanik 3  4  Technical Mechanics 3  4  
      
Verkehrswissenschaftliche Grundlagen Fundamentals of Transportation Sciences 
Grundlagen der Flugführung 5  Fundamentals of Flight Guidance 5  
Grundlagen des Landverkehrs 6  Surface Transportation  6  
Grundlagen  
des Straßenwesens 6 

 Fundamentals in Road Pavement 
Engineering 6 

 

Gunrdlagen der Verkehrstechnik 5  Fundamentals of Traffic Engineering  5  
Grundlagen spugeführter Verkehr  
und ÖPNV 6 

 Fundamentals of track-bound traffic 
and public transport 6 

 

Verkehrssicherheit 5  Transportation Safety  5  
Verkehrs- und Stadtplanung 6  Traffic and Urban Planning  6  
      
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Business and Social Sciences  
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre -  
Produktion & Logistik und Finanzwirtschaft 6 

 Fundamentals of Business Studies -  
Production & Logistics and Finance 6 

 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 6  Fundamentals of Economics  6  
Politische Steuerung und Herausforderung von 
Mobilität und Verkehr 5 

 Political Challenges, Politics and 
Policies of Mobility and Transport 5 

 

      
Wahlpflichtbereich Elective Modules   
Automatisierungstechnik 5  Automation Engineering  5  
Bahnbau 6  Railway Construction 6  
Betriebstechnik der Eisenbahn 8  Railway Operations Technology 8  
Entwerfen von Verkehrs- 
flugzeugen 1 5 

 Methodical Design of  
Transport Aircraft 1 5 

 

Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion  5  Basics of Automotive Design  5  
Mikroskopische Verkehrsflusssimulation und 
ihre Anwendungen  6 

 Microscopic Traffic Flow Simulation 
and its Applications 6 

 

Mobilität, Raum und Architektur 6  Mobility, Space and Architecture 6  
ÖPNV -  
Angebotsplanung  6 

 Local Public Transport -  
Supply Planning 6 

 

ÖPNV -  
Betrieb und Fahrzeuge 6 

 Local Public Transport -  
Operation and Vehicles 6 

 

Schienenfahrzeugtechnik  5  Railway Vehicles Engineering 5  
Verkehrsmanagement auf Autobahnen 6  Traffic Management on Motorways 6  
      
Professionalisierung Professionalisation  

Schlüsselqualifikationen 11  Key Qualifications 11  
Fachpraktikum 6  Subject-based Internship 6  
      
Abschlussbereich Field of graduate study  
Bachelorarbeit 12  Bachelor´s Thesis 12  

 



Besondere Prüfungsordnung Verkehrsingenieurwesen Bachelor 

Anlage 2 – Studiengangsspezifische Bestandteile des Diploma Supplements 

 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt)  2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 
Bachelor of Science (B. Sc.)  Bachelor of Science (B. Sc.) 
   

2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation  2.2 Main Field(s) of Study 
Verkehrsingenieurwesen  Transportation Engineering  
   

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n)  2.5 Language(s) of Instruction/Examination 
Deutsch, in einigen Fällen Englisch  German, in some cases English 
   

3.1 Ebene der Qualifikation  3.1 Level of the qualification 
Bachelor-Studium (Undergraduate), erster berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss 

 Undergraduate, by research with thesis 

   

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit)  3.2 Official Length of Programme 
Drei Jahre (inkl. schriftlicher Abschlussarbeit), 180 ECTS Leistungspunkte  Three years (180 ECTS credits) 
   

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)  3.3 Access Requirements 
„Abitur“ oder äquivalente Hochschulzugangsberechtigung  “Abitur” (German entrance qualification for university education) or 

equivalent 
   
4.1 Studienform  4.1 Mode of Study 
Vollzeitstudium  Full-time 
   

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des
Absolventen/der Absolventin 

 4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 

Gegenstand dieses Bachelorstudiengangs ist der Verkehr mit allen seinen 
Bereichen, einschließlich Mobilität, die aus den verschiedenen Sichten 
integriert behandelt werden. Alle Studierenden müssen grundlegende 
Pflichtveranstaltungen in der Mathematik, Informatik und Systemtechnik, 
der Elektro- und Informationstechnik, des Bauingenieur- und 
Verkehrswesens sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und ein 
Praktikum absolvieren. Darüber hinaus muss eine Abschlussarbeit 
angefertigt werden. 
 
Die Absolventinnen, die Absolventen 

 Subject of this course of study are all the aspects of transportation, 
including mobility, integrally discussed from different perspectives. All 
students are required to attend fundamental classes of mathematics, 
computer science, system engineering, electrical engineering, information 
technology, civil engineering, transportation, economics and social 
sciences as well as an Internship. In addition they have to conclude their 
studies with a thesis. 
 
 
The Graduates 

 sind in der Lage, eine Berufstätigkeit in Planung, Herstellung und 
Betrieb in einer Branche des Verkehrs auszuüben 

 besitzen umfassende mathematische- sowie ingenieur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Grundkenntnisse 

 kennen die Methoden der Verkehrs- und Stadtplanung 
 kennen die Techniken und Methoden des Verkehrsmanagements 
 kennen die Techniken und Mittel des Verkehrswege- sowie des 

Fahrzeug- und Flugzeugbaus 
 besitzen grundlegende Kenntnisse in der Softwareentwicklung und 

Programmierung 
 können notwendige mathematische Verfahren verstehen und 

anwenden 
 können analytisch denken, komplexe Zusammenhänge erkennen, 

vorhandene Problemlösungen einschätzen und eigene entwickeln 
 sind in der Lage, ihre Ergebnisse angemessen darzustellen 
 können erfolgreich in einer Gruppe arbeiten und effizient mit 

verschiedenen Zielgruppen kommunizieren. 

  are capable of carrying on a profession of planning, manufacturing 
and operation in any transportation sector 

 have a thorough knowledge of the basics in mathematics, 
engineering and economics 

 know methods of transport and urban planning 
 know the techniques/technologies and methods of transport 

management 
 know the techniques/technologies of transport infrastructure 

construction, vehicle construction and aircraft construction 
 have a basic knowledge in software development and programming
 are able to understand and apply necessary mathematic methods 
 are capable of analytic thinking, identifying complex connections, 

assessing existing solutions to problems and developing new 
solutions of their own 

 are capable of adequately presenting their results 
 may successfully work in teams and efficiently communicate with 

different target groups 
   

4.3 Einzelheiten zum Studiengang  4.3 Programme Details 
Einzelheiten zu den belegten Kursen und erzielten Noten sowie den 
Gegenständen der mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind im 
„Zeugnis“ enthalten. Siehe auch Thema und Bewertung der 
Bachelorarbeit. 

 See Certificate for list of courses and grades and for subjects assessed in 
final examinations (written and oral); and topic of thesis, including grading. 

   

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten  4.4 Grading System 
Allgemeines Notenschema (Abschnitt 8.6): 
 
1,0 bis 1,5 = „sehr gut“ 
1,6 bis 2,5 = „gut“ 
2,6 bis 3,5 = „befriedigend“ 
3,6 bis 4,0 = „ausreichend“ 
Schlechter als 4,0 = „nicht bestanden“ 
 
1,0 ist die beste Note. Zum Bestehen der Prüfung ist mindestens die Note 
4,0 erforderlich. 
Ist die Gesamtnote 1,2 oder besser, wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ 

 General grading scheme (Sec. 8.6): 
 
1.0 to 1.5 = “excellent” 
1.6 to 2.5 = “good” 
2.6 to 3.5 = “satisfactory” 
3.6 to 4.0 = “sufficient” 
Inferior to 4.0 = “Non-sufficient” 
 
1.0 is the highest grade, the minimum passing grade is 4.0. 
In case the overall grade is 1.2 or better the degree is granted “with 
honors”. 



vergeben. 
ECTS Note: Nach dem European Credit Transfer System (ECTS) 
ermittelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absolventinnen und 
Absolventen der zwei vergangenen Jahre: A (beste 10 %), B (nächste 25 
%), C (nächste 30 %), D (nächste 25 %), E (nächste 10 %) 

In the European Credit Transfer System (ECTS) the ECTS grade 
represents the percentage of successful students normally achieving the 
grade within the last two years: A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 
%), D (next 25 %), E (next 10 %) 

   
5. Angaben zum Status der Qualifikation 
5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Dieser Abschluss berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiengangs.
Eventuelle Zulassungsregelungen dieser Studiengänge bleiben hiervon
unberührt. 
 
5.2 Beruflicher Status 
Entfällt. 
 

 5. Function of the qualification 
5.1 Access to Further Study 
Access to graduate programmes in accordance with further admission 
regulations. 
 
5.2 Professional Status 
Not applicable 
 

6.1 Weitere Angaben  6.1 Additional Information 
Entfällt  Not applicable 
   

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben  6.2 Further Information Sources 
www.tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/abu 

 www.tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/abu 

 



Studienplan Bachelor Verkehrsingenieurwesen (180 LP) 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 

Mathematische Grundlagen und Informatik (Pflicht 26 LP) 

Ingenieur- 
mathematik 1 

8 LP (PL) 

Ingenieur-
mathematik und -
programmierung 

8 LP (PL) 

Numerische 
Ingenieurmethoden 

4 LP (PL) 
    

  

Modellierung & 
Simulation von 

Verkehrssystemen 
6 LP (PL) 

   

Allgemeine Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (Pflicht 22 LP) 

Technische 
Mechanik 1 

5 LP (PL) 

Technische 
Mechanik 2 

5 LP (PL) 
     

Elektrische 
Grundlagen der 

Energietechnik für 
das Verkehrs- und 
Umweltingenieur-

wesen 
7 LP (PL) 

 
Einführung in die 

Messtechnik 
5 LP (PL) 

   

Verkehrswissenschaftliche Grundlagen (Pflicht 39 LP)* 

Grundlagen der 
Verkehrstechnik 

5 LP (PL+SL) 

Verkehrssicherheit 
5 LP (PL+SL) 

Verkehrs- & 
Stadtplanung 

6 LP (PL) 

Grundlagen des 
Straßenwesens 

6 LP (PL) 

Grundlagen des 
Landverkehrs 

6 LP (PL) 
 

Grundlagen 
spurgeführter 

Verkehr und ÖPNV 
6 LP (PL) 

     
Grundlagen der 

Flugführung 
5 LP (PL) 

 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Pflicht 17 LP) 

 
Grundlagen BWL 

Produktion & Logistik und 
Finanzwirtschaft 

6 LP (PL)  

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre 

6 LP (PL)  
  

Governance und Politische Ökonomie von 
Mobilität & Verkehr 

5 LP (PL) 
     

Wahlpflichtbereich (Wahl 35 LP) 

    
Bahnbau 
6 LP (PL) 

Automatisierungstec
hnik 

5 LP (PL) 

Grundlagen der 
Fahrzeugkonstruktio

n 
5 LP (PL)

    
Betriebstechnik der 

Eisenbahn 
6 LP (PL) 

Entwerfen von 
Verkehrsflugzeugen I 

5 LP (PL) 

ÖPNV – 
Angebotsplanung 

6 LP (PL+SL) 

    
Verkehrsmanagemen

t auf Autobahnen 
6 LP (PL) 

Mikroskopische 
Verkehrsflusssimulat

ion & ihre 
Anwendungen 

6 LP (PL) 

Schienenfahrzeug-
technik 

5 LP (PL) 

    
ÖPNV – Betrieb & 

Fahrzeuge 
6 LP (PL) 

   

Professionalisierung (29 LP) 

   
Projektarbeit im Verkehrsingenieurwesen 

6 LP (PL + PL) 
 

    

Wissenschaftliches 
Arbeiten im 

Verkehrsingenieurwe
sen 

6 LP (PL) 

 

   
Fachpraktikum 

6 LP (SL) 

 
Schlüsselqualifikationen (11 LP, SL) 

WAHL: Pool überfachlicher Qualifikationen sowie weitere Wahlfächer 

Abschlussbereich (12 LP) 

         
Bachelorarbeit 

12 LP (PL)** 

32 LP  29 LP  30 LP  31LP  29 LP  29 LP 
 
Legende: 

 
      Pflicht 
      Wahl 

 
 

PL = Prüfungsleistung (Note geht in die Abschlussnote ein.) 
SL = Studienleistung (Der erfolgreiche Abschluss ist nachzuweisen, Note geht nicht in die Abschlussnote ein.) 

 
*Wertung mit 1,5-facher Gewichtung 
**Wertung mit 3-facher Gewichtung  

 



Anlage 4 – Übersicht der Module 

Module des Studiengangs

Verkehrsingenieurwesen

Bachelor  
  



1. Mathematische Grundlagen und Informatik (26 LP)

Modulnummer  Modul 

BAU-STD-48 

Ingenieurmathematik 1 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres 
Studienfaches und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu 
rechnen und sie auf Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (180 Min.) 

LP: 
8 

Semester: 
0 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-57 

Ingenieurmathematik und -programmierung

Qualifikationsziele: 
Den Studierenden werden grundlegende Konzepte des objektorientierten 
Programmierens vermittelt. In Verbindung mit dem Erlernen der Grundlagen von Java sind 
sie in der Lage, einfache Programmier- und Simulationsaufgaben selbstständig zu lösen. 
Die Studierenden erlangen Kompetenz im Umgang mit Methoden der mehrdimensionalen 
Analysis, typischen Differentialgleichungen aus dem Bereich Bauen und Umwelt und 
erhalten einen Einblick in wesentliche Aspekte der numerischen Diskretisierung von 
Differentialgleichungen unter Verwendung der Finite Differenzen-Methode. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (120 Min.) 

LP: 
8 

Semester: 
2 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-51 

Numerische Ingenieurmethoden

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben einen grundlegenden Überblick über numerische Methoden in 
den Ingenieurwissenschaften und werden in die Lage versetzt, auf Basis numerischer 
Methoden Lösungsansätze für ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen zu 
erarbeiten. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) 

LP: 
4 

Semester: 
3 



Modulnummer  Modul 

ET-SMUV-34 

Modellierung und Simulation von Verkehrssystemen

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden werden durch das Erlernen grundlegender Modellierungsansätze und 
Algorithmen im Kontext von Verkehrssimulationssystemen in die Lage versetzt, die 
wesentlichen Abläufe solcher Werkzeuge methodisch nachzuvollziehen und in 
begrenztem 
Umfang zu erweitern. Dazu sollen einerseits die mathematisch-algorithmischen 
Grundlagen als auch Software-Techniken zur Umsetzung moderat komplexer 
Beispielprogramme vermittelt werden. 
Im zweiten Teil der Lehrveranstaltung wird den Studierenden die Anwendung der zuvor 
erlernten Grundlagen anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis des 
Verkehrswesens vermittelt. 
Dabei werden die Modellierung verschiedener Aggregationsniveaus im Eisenbahnwesen 
und deren Verwendung bei der Analyse strategischer und betrieblicher Fragestellungen 
erläutert. Daneben werden die Grundlagen für verschiedene Simulationsstrategien im 
Bahnbereich behandelt. 
In rechnergestützten Übungen wird zudem die Modellierung von Eisenbahninfrastruktur, 
die Fahrplan-konstruktion sowie eine Eisenbahnbetriebssimulation eines Netzes vermittelt. 
Des Weiteren werden Beispiele aus dem Straßenwesen vorgestellt und erläutert, wie die 
Modellbildung und Analysen durchgeführt werden. Eine praktische Umsetzung erfolgt mit 
der Programmierung eines zellularen Automaten. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten)

LP: 
6 

Semester: 
3 



2. Allgemeine ingenieurwissenschaftliche Grundlagen (22 LP)

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-58 

Technische Mechanik 1

Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, innere und äußere Kräfte 
und Momente in zwei- und dreidimensionalen starren Tragwerken zu bestimmen. Des 
Weiteren können sie solche Systeme bei Anwesenheit Coulombscher Reibung 
berechnen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (120 Min.)

LP: 
5 

Semester: 
1 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-49 

Technische Mechanik 2 

Qualifikationsziele: 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, innere und äußere Kräfte 
und Momente zwei- und dreidimensionaler elastischer, statisch bestimmter Tragwerke zu 
bestimmen. Sie sind mit den Grundbegriffen von Verzerrung, Spannung und 
Materialgesetz vertraut und können dadurch die Verformung von linear-elastischen 
Stäben, Balken und anderen einfachen Geometrien unter Einwirkung äußerer Lasten 
berechnen. Am Beispiel des Knickens von Stäben können sie geometrisch nichtlineare 
Probleme lösen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (120 Min.) 

LP: 
5 

Semester: 
2 

Modulnummer  Modul 

ET-HTEE-61 

Elektrische Grundlagen der Energietechnik für das Verkehrs- und Umweltingenieurwesen

Qualifikationsziele: 
Teil 1: Grundlagen der Energieversorgung 
Nach Abschluss dieses Modulbestandteiles sind die Studierenden in der Lage, 
grundlegende Kenntnisse des elektrischen und magnetischen Feldes anzuwenden. 
Darüber hinaus beherrschen sie die Grundzüge der Gleich- und Wechselstromnetze. 
Abgeschlossen wird dieses Modul mit einer Einführung in die Drehstromnetze und 
Erneuerbare Energien. 

Teil 2: Grundlagen der elektromechanischen Energieumformung 
Nach Abschluss dieses Modulbestandteils sind die Studierenden in der Lage, die 
grundlegenden Funktionen elektromagnetischer Wandler zu verstehen sowie die 
Komponenten elementarer Antriebssysteme auszulegen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten 
Studienleistung: Anfertigen und Abhalten des Seminarvortrags (Referat nach § 9 APO) 

LP: 
7 

Semester: 
1 



Modulnummer  Modul 

MB-IPROM-16 

Einführung in die Messtechnik 

Qualifikationsziele: 
(D) 
Die Studierenden sind in der Lage, grundlegende Begriffe und Definitionen der 
Messtechnik zu benennen und deren Bedeutung im jeweiligen Kontext zu erläutern. Die 
Studierenden können diskutieren, welche Aspekte im Vorfeld einer Messung, während der 
Durchführung einer Messung sowie bei der Auswertung und Interpretation der 
gewonnenen Messdaten zu berücksichtigen sind. Die Studierenden sind in der Lage, 
mögliche Fehlerursachen beim Messen durch ein Verständnis der Wechselwirkung von 
Messmittel, Messobjekt, Umwelt und Bediener bereits im Vorfeld zu analysieren und 
geeignete Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Minimierung zu planen. Die 
Studierenden können die wichtigsten statistischen Kenngrößen und Verteilungsfunktionen 
benennen sowie deren Eigenschaften beschreiben. Die Studierenden sind in der Lage, 
die wichtigsten Verfahren der statistischen Messdatenauswertung anzuwenden, indem sie 
beispielsweise Konfidenzintervalle berechnen und statistische Tests durchführen. Die 
Studierenden können die wichtigsten Messverfahren aus dem Bereich der 
Ingenieurwissenschaften benennen und skizzieren sowie deren Wirkungsweise erläutern. 

========================================================== 

(E) 
Students are able to name basic terms and definitions of measurement technology and 
explain their meaning in the respective context. The students can discuss which aspects 
have to be considered in the run-up to a measurement, while carrying out a measurement 
and when evaluating and interpreting the measurement data obtained. Students are able 
to analyze possible causes of errors during measurement by understanding the interaction 
of measuring equipment, measurement object, environment and operator in advance and 
to plan suitable measures to avoid or minimize them. Students can name the most 
important statistical parameters and distribution functions and describe their properties. 
Students are able to use the most important methods of statistical measurement data 
evaluation, for example by calculating confidence intervals and carrying out statistical 
tests. Students can name, describe and sketch the most important measurement methods 
from the field of engineering and explain their mode of operation. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

(E) 
1 Examination Element: Written Exam, 120 minutes 

LP: 
5 

Semester: 
3 



3. Verkehrswissenschaftliche Grundlagen (39 LP)

Modulnummer  Modul 

MB-VuA-44 

Grundlagen der Verkehrstechnik

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden haben nach erfolgreichem Absolvieren dieses Moduls eingehende 
Kenntnisse über die spezifischen Begriffs- und Modellkonzepte der jeweiligen 
Transportmoden erworben. Sie haben Kenntnisse über die Fachterminologie, 
Verordnungen und Regelwerke einschließlich internationaler Standards. 
Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die physikalischen, technologischen und 
betrieblichen Grundlagen der Verkehrsmittel und -infrastruktur aller Transportmoden 
inklusive ihres Betriebsverhaltens. 
Darauf aufbauend werden den Studierenden grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit 
verschiedenen dynamischen Modellkonzepten auf der Basis mikroskopischer 
physikalischer Modelle bis zu aggregierten Flussmodellen vermittelt. Die Studierenden 
sind in der Lage, Verhaltensweisen mit Hilfe von Simulationsmodellen nachzubilden und 
zu untersuchen. 
Kenntnisse über die Organisationsformen des Straßen-, Eisenbahn- und 
Luftverkehrsbetriebs werden vermittelt. Die Studierenden sind in der Lage deren Einfluss 
auf das Verkehrsgeschehen zu beurteilen. 

Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur 120 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten 
1 Studienleistung: schriftlicher Bericht zu Praxisübungen 

LP: 
5 

Semester: 
1 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-92 

Grundlagen spurgeführter Verkehr und ÖPNV

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis für die 
Systemzusammenhänge bei spurgeführten Verkehrssystemen sowohl der Eisenbahnen 
nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) als auch nach der 
StraßenbahnBau- und Betriebsordnung (BOStrab). Dazu gehören die technologischen, 
baustofftechnischen, entwässerungstechnischen und bemessungstechnischen 
Grundlagen des Verkehrswegebaus im innerstädtischen Bereich nach BOStrab sowie bei 
der 
Eisenbahn nach EBO. Ferner werden die gesetzlichen und finanziellen Grundsätze der 
Angebotsplanung des spurgeführten Verkehrs sowie die betrieblichen und technologischen
Grundlagen des Rad-Schiene-Systems vorgestellt. Die Studierenden erlernen außerdem 
Grundlagen des Spurplanentwurfs, des Sicherungswesens im Straßen- und 
Eisenbahnbereich, der Fahrdynamik sowie umwelttechnische Aspekte des 
Schienenverkehrs. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten)

LP: 
6 

Semester: 
1 



Modulnummer  Modul 

MB-VuA-41 

Verkehrssicherheit 

Qualifikationsziele: 
(D) 
Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, die unterschiedlichen 
rechtlichen Verantwortungen und Zuständigkeiten im System Verkehr anhand von 
Beispielen und Statistiken zu vergleichen und wesentliche Inhalte daraus zu analysieren. 
Weiterhin können sie sich innerhalb des Themengebietes der Verkehrssicherheit anhand 
von Gesetzgebung, Risikoforschung und Verkehrstechnik orientieren und die 
Wirkungsweisen der rechtlichen Mechanismen  von der Gesetzgebung bis zur operativen 
Kontrolle  im internationalen Zusammenhang illustrieren. Ferner können die Studierenden 
Kenngrößen der Verkehrssicherheit  mithilfe von ausgewählten Methoden und 
Berschreibungsmitteln  sowohl auf Basis von empirischen Messdaten als auch mithilfe 
statistischer Daten berechnen. Darauf aufbauend können sie diese Kenngrößen der 
Verkehrssicherheit basierend auf modellbasierten Grundlagen qualitativ und quantitativ 
interpretieren. Sie sind imstande, die sicherheitsrelevanten Wirkzusammenhänge 
zwischen Verkehrswegeinfrastruktur, Verkehrsmittel, Verkehrsorganisation und 
Verkehrsleittechnik sowie ihre organisatorische und technische Ausprägung anhand von 
Beispielen zu klassifizieren und zu vernetzen. Ferner können sie bei der 
Unfallrekonstruktion durch die erlernten Methoden das globale gesellschaftspolitische 
Problem Verkehrsunfall erkennen sowie anhand von Beispielen diskutieren und 
verschiedene Arten von Straßenverkehrsunfällen und deren Einflussfaktoren benennen 
und differenzieren. Weiterhin werden sie durch das erworbene Wissen innerhalb der 
Modellbildung und Statisik in die Lage versetzt, das Risiko bzw. die Gefährdung 
ausgehend vom Verkehr zu bestimmen und berechnen zu können. 

========================================================== 

(E) 
After having completed the module, students are able to compare the different legal 
responsibilities and competencies in the transport system by means of examples and 
statistics and to analyze essential contents thereof. Furthermore, they are able to provide 
an overview of the topic of traffic safety on the basis of legislation, risk research and traffic 
engineering and can illustrate the effects of legal mechanisms  from legislation to 
operational control  in an international context. In addition, students can calculate traffic 
safety parameters  with the application of selected methods and means of description  
both on the basis of empirical measurement data and statistical data. Building on that, they 
can interpret these traffic safety parameters qualitatively and quantitatively on the basis of 
model-based principles. They can classify and link the safety-relevant interactions between 
traffic infrastructures, means of transport, traffic organization and traffic control technology 
as well as their organizational and technical characteristics with the help of examples. 
Furthermore, the students will be able to recognize the global socio-political problem of 
traffic accidents" during accident reconstruction with the methods learned, as well as to 
discuss it on the basis of examples and to name different types of traffic accidents and 
their influencing factors and differentiate between them. Furthermore, the knowledge 
acquired within modeling and statistics enables them to determine and calculate the risk or 
hazard in traffic. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten
1 Studienleistung: Präsentation und Kurzreferat

========================================================== 

(E) 
1 examination element: written examination (90 minutes) or oral examination (30 minutes) 
1 course achievement: presentation and abstract 

LP: 
5 

Semester: 
2 



Modulnummer  Modul 

BAU-STD-33 

Verkehrs- und Stadtplanung 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden lernen die Aufgaben, Ziele, gesetzlichen Grundlagen und Instrumente 
der räumlichen Planung als Rahmenplanung für die einzelnen Fachplanungen kennen. 
Ferner wird der Planungsprozess und seine Bestandteile sowie dessen Methoden 
vermittelt. Die Studierenden erlangen damit die Fähigkeit, einen Bebauungsplan zu 
entwerfen und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 
Die Studierenden erlangen Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten und die Organisation 
des Verkehrsablaufes auf Straßenverkehrsanlagen sowie über die Gestaltung, 
Dimensionierung und Leistungsfähigkeit dieser Anlagen. Die Studierenden werden 
befähigt, den Verkehrsablauf auf bestehenden und geplanten Anlagen zu untersuchen 
sowie nach unterschiedlichen Kriterien qualitativ und quantitativ zu bewerten. 
Die Studierenden erhalten weiterhin einen Einblick in die Grundlagen und Richtlinien zum 
innerstädtischen Straßenraumentwurf und sollen befähigt werden, für einen einfachen 
Straßenraum unter angemessener Berücksichtigung aller konkurrierenden 
Nutzungsansprüche einen geeigneten Entwurf selbständig anzufertigen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (120 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
3 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD3-06 

Grundlagen des Straßenwesens

Qualifikationsziele: 
Durch die Lehrveranstaltung kennen die Studierenden die Rahmenbedingungen zur 
Findung von Verkehrskorridoren und finden sich im Technischen Regelwerk für das 
Straßenwesen zurecht. Sie werden in die Lage versetzt, Variantenstudien für 
Straßenbauvorhaben zu bewerten, eine Straßenbefestigung als Vorentwurf in Grund- und 
Aufriss zu trassieren sowie Straßenquerschnitt und -aufbau eigenständig festzulegen. 
Darüber hinaus gewinnen sie einen Überblick zu den im Straßenbau zur Verfügung 
stehenden Baustoffen, Bauweisen und Einbaugrundsätzen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (120 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
4 



Modulnummer  Modul 

MB-VuA-33 

Grundlagen des Landverkehrs 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in Entwurf, Konstruktion und Aufbau von 
Verkehrsmitteln des Straßen- und Schienenverkehrs. 
Sie werden in die Lage versetzt, Zusammenhänge zwischen Fahrzeugtechnik und 
Betriebsweisen, Verkehrsmittelnutzung und Wechselwirkungen mit Umgebung und 
Umwelt zu erkennen. 
Sie sind befähigt zur fachlichen Kommunikation mit Spezialisten aus der Fahrzeugtechnik 
des Straßen- und Schienenverkehrs. 
Die Studierenden besitzen ein verkehrsmittelbezogenes Verständnis und hinsichtlich der 
gemeinsamen Aspekte der Fahrzeugtechnik zur Lösung verkehrsmoden-übergreifender 
Aufgabenstellungen, z. B. hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte. Sie sind in der Lage, 
Analogien zu erkennen und verkehrsmittelspezifisches Wissen zu transferieren und zu 
vernetzen. 
Die Studierenden beherrschen die Grundlagen zum rechnergestützten Entwerfen und 
können methodische Kenntnisse zur Optimierung komplexer Produkte anwenden. 

Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

LP: 
6 

Semester: 
5 

Modulnummer  Modul 

MB-IFF-24 

Grundlagen der Flugführung 

Qualifikationsziele: 
(D) 
Die Studierenden sind in der Lage, ihre mathematischen, physikalischen und 
mechanischen Grundkenntnisse auf die technische Umsetzung von Systemen zur 
Führung von Flugzeugen anzuwenden. 
Die Studierenden beherrschen die mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Methoden, um die diversen flugmesstechnischen Mess- und Ersatzgrößen wie z.B. 
statischen Druck, Staudruck und Temperatur zu analysieren, abstrahieren und die daraus 
ableitbaren relevanten Anzeigegrößen wie z.B. barometrische Höhe, Fluggeschwindigkeit 
und Sinkgeschwindigkeit zu berechnen. Die Studierenden verstehen die einzelnen 
Systeme zur Führung eines Flugzeuges. Die Studierenden erwerben ein Grundwissen um 
die Organisation des Luftraums und kennen die politischen, ökonomischen und 
ökologischen Randbedingungen bei der Organisation des europäischen Luftverkehrs. 

========================================================== 

(E) 
Students are able to apply their basic mathematical, physical and mechanical knowledge 
to the technical implementation of aircraft guidance systems. 
The students master the mathematical and scientific methods to analyse and abstract the 
various aeronautical measurement and substitute variables such as e.g. static pressure, 
dynamic pressure and temperature and to calculate the relevant display variables that can 
be derived from them such as e.g. barometric altitude, airspeed and rate of descent. The 
students understand the individual systems for guiding an aircraft. The students acquire a 
basic knowledge of the organisation of airspace and know the political, economic and 
ecological boundary conditions in the organisation of European air traffic. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

(E) 
1 Examination element: Written exam, 120 minutes 

LP: 
5 

Semester: 
5 



4. Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaften (17 LP)

Modulnummer  Modul 

SW-IPol-24 

Governance und Politische Ökonomie von Mobilität und Verkehr

Qualifikationsziele: 
Das Modul führt in die Grundlagen des politikwissenschaftlichen Themenfelds der 
Politischen Ökonomie ein und vermittelt die konzeptionellen, theoretischen und 
methodischen Ansätze der Governanceforschung mit besonderem Blick auf Mobilität und 
Verkehr. Die Teilnehmenden lernen die Strukturen mindestens eines Politikfelds detailliert 
kennen, können darauf die Konzepte anwenden und die Strukturen vor dem Hintergrund 
der theoretischen Ansätze und empirischer Befunde bewerten. Durch Beteiligung an 
Gruppenaufgaben, -präsentationen und diskussionen erweitern die Teilnehmenden ihre 
Präsentations-, Reflektions- und Kritikfähigkeit. Dazu ist eine regelmäßige Teilnahme an 
den interaktiven Diskussionen, Gruppenarbeiten und Übungen innerhalb der 
Veranstaltung notwendig. Dies setzt die regelmäßige Anwesenheit bei beiden Seminaren 
voraus. 

Prüfungsmodalitäten: 
Modulabschlussprüfung: (Gruppen-
)Referat 

LP: 
5 

Semester: 
1 

Modulnummer  Modul 

WW-STD-53 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre - Produktion & Logistik und Finanzwirtschaft 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Finanzwirtschaft und der 
Produktionswirtschaft sowie der Logistik. Sie können die Vorteilhaftigkeit von 
Investitionsprojekten mit Hilfe finanzwirtschaftlicher Verfahren beurteilen und besitzen 
grundlegende Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes von Finanzierungsinstrumenten. Die 
Studierenden verfügen ferner über ein Verständnis für die Modellierung und Bewertung 
von Produktions- und Logistiksystemen und Grundlagen des operativen 
Produktionsmanagements. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

LP: 
6 

Semester: 
2 

Modulnummer  Modul 

WW-VWL-14 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis von der Funktionsweise von 
Märkten. Sie kennen den empirisch-statistischen Hintergrund gesamtwirtschaftlicher 
Größen wie BIP, Inflation, Arbeitslosigkeit und Zahlungsbilanz und können die 
Wirtschaftspolitik in Deutschland vor dem Hintergrund volkswirtschaftlicher Theorien 
beschreiben und bewerten. 

Prüfungsmodalitäten: 
1 Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

LP: 
6 

Semester: 
3 



5. Wahlpflichtbereich (35 LP)

Modulnummer  Modul 

MB-VuA-22 

Automatisierungstechnik 

Qualifikationsziele: 
(D) 
Nach Abschluss des Moduls Automatisierungstechnik sind die Studierenden in der Lage, 
umfangreiches Grundlagen- und Methodenwissen über Automatisierungssysteme und 
deren Bestandteile (Prozessrechner, Aktorik, Sensorik, HMI...) zu reproduzieren und zu 
erklären. Dies umfasst zunächst, dass die Studierenden die Klassifikation, die Steuerung 
und die Kopplung technischer Prozesse beispielhaft erläutern können. Zudem sind sie in 
der Lage, anhand von einfachen Fallbeispielen Information in technischen Prozessen und 
in Signalen, einschließlich der Signalerfassung und der Signalwandlung, zu analysieren. 
Daneben können die Studierenden grundlegende Rechnerstrukturen in der 
Automatisierungstechnik sowie die Grundagen der Darstellung und der Verarbeitung von 
Informationen in Prozessrechnersystemen prinzipiell beschreiben. Dafür können sie die 
Mechanismen der Prozesssteuerung zur Realisierung von Echtzeitfähigkeit und das Task- 
Konzept von Betriebssystemen beispielhaft erklären. Ebenso sind sie anhand einfacher 
Fallbeispiele in der Lage, Organisations-, Verteilungs- und Kommunikationsstrukturen von 
Automatisierungssystemen grundlegend zu kategorisieren. Darüber hinaus können die 
Studierenden Grundlagenwissen des Beschreibungsmittels Petrinetze reproduzieren und 
dieses Beschreibungsmittel selbstständig anwenden, um Prozesse zu modellieren. 

========================================================== 

(E) 
After having completed the module automation engineering, students are able to 
reproduce and explain extensive basic and methodological knowledge of automation 
systems as well as their components (process computer, actuators, sensors, HMI). First of 
all, this contains that the students can explain the classification, the control and the 
coupling of technical processes exemplarily. They are also able to analyze information in 
technical processes and in signals, including signal detection and signal conversion, 
based on simple case examples. In addition, the students can describe basic computer 
structures in automation technology as well as the basics of the representation and 
processing of information in process computer systems in principle. Therefore, they can 
explain the mechanisms of process control for real-time capability and the task concept of 
operating systems exemplarily. They are also able to fundamentally categorize 
organizational, distribution and communication structures of automation systems based on 
simple case examples. In addition, students can reproduce basic knowledge concerning 
the means of description Petri Nets and are able to apply that means independently in 
order to model processes. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten)
(E) 1 examination element: written exam (90 minutes) or oral exam (30 minutes)

LP: 
5 

Semester: 
5 



Modulnummer  Modul 

BAU-STD3-02 

Verkehrsmanagement auf Autobahnen

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die Steuerung von 
Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Strecke, Netz, Knoten) auf Autobahnen. Die Vorlesung 
geht auch auf die politischen Systemarchitekturen in Europa sowie die gültigen 
Regelungen in Deutschland ein. Neben den kollektiven Beeinflussungssystemen werden 
auch die individuellen 
Beeinflussungssysteme behandelt. Im Rahmen einer praktischen Übung werden 
verschiedene Systeme zur 
Datenaufnahme sowie Verfahren der Datenverarbeitung und auch des 
Qualitätsmanagements erlernt. Bestandteil der 
Vorlesung ist auch eine Exkursion zu einer Verkehrsmanagementzentrale. Die 
Studierenden erlangen die Kompetenz zur Entwicklung und Bewertung von verkehrlich, 
ökologisch und ökonomisch geeigneten verkehrsbeeinflussenden Maßnahmen auf 
Autobahnen. Die Teilnahme an fachlichen Diskussionen oder auch die Vorbereitung und 
Abstimmung von Entscheidungen im interdisziplinären Austausch ist somit möglich. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
4 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-77 

ÖPNV - Angebotsplanung 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, 
die bei der Angebotsplanung des ÖPNV zu berücksichtigen sind. Sie werden in die Lage 
versetzt, ÖPNV-Angebote für den städtischen und ländlichen ÖPNV, mit den jeweils zu 
berücksichtigenden Randbedingungen und Systemen, umfassend zu konzipieren oder 
weiter zu entwickeln und umzusetzen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.) 
Studienleistung: Hausarbeit 
Anwesenheitspflicht in der Präsentation der Hausarbeiten. 

LP: 
6 

Semester: 
6 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD2-91 

Mikroskopische Verkehrsflusssimulation und ihre Anwendungen

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen 
der mikroskopischen Verkehrsflussmodelle, zur Erhebung von Eingangs, Kalibrierungsund 
Validierungsdaten sowie zur statistisch korrekten Auswertung von 
Simulationsergebnissen. Sie werden in die Lage versetzt Verkehrserhebungen zu planen 
und durchzuführen und mit den erhobenen Daten verkehrs- und entwurfstechnische 
Planungen mit Hilfe der Mikrosimulation zu überprüfen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
5 



Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-93 

Bahnbau 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden lernen die Fahrwege verschiedener spurgeführter Verkehrssysteme und 
deren Unterschiede kennen. Dazu erwerben die Studierenden Grundkenntnisse über den 
Fahrwegaufbau sowie ein grundlegendes Verständnis für die Kraftabtragung im Gleisrost 
in Folge ständiger und veränderlicher Lasten. Ergänzend werden die Studierenden 
befähigt, einfache Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen des Eisenbahnfahrwegs zu 
planen und die damit verbundenen baubetrieblichen Abläufe nachzuvollziehen. 

Auf Basis der grundlegenden fahrdynamischen Zusammenhänge zwischen den 
Fahrwegelementen und den darauf verkehrenden Fahrzeugen werden sie befähigt, im 
Rahmen der Linienführung einfache trassierungstechnische Berechnungen und 
Nachweise im Bereich der Eisenbahn zu führen. 
Sie sind in der Lage, für gegebene betriebliche Anforderungen unter Auswahl geeigneter 
Weichenformen einfache Gleistopologien zu entwerfen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
4 



Modulnummer  Modul 

MB-VuA-28 

Schienenfahrzeugtechnik 

Qualifikationsziele: 
(D) 
Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls ihre Kenntnisse in Entwurf, 
Konstruktion, Aufbau und Betrieb von Schienenfahrzeugen anhand praxisbezogener 
Beispiele anwenden. Sie sind imstande, die aktuellen Herausforderungen an den 
Verkehrsträger Schiene mithilfe der historischen Entwicklung der 
Schienenfahrzeugtechnik darzustellen und somit die Zusammenhänge zwischen 
Fahrzeug, Betrieb und 
Verkehrswegeinfrastruktur zu kategorisieren. Weiterhin sind sie angesichts betrieblicher 
und technischer Beispiele in der Lage, diese Zusammenhänge auf mathematischer 
Grundlage zu beschreiben und zu berechnen. Die Studierenden können den 
Systemaufbau von Schienenfahrzeugen anhand von Schnittstellen, 
Fahrzeugkomponenten, Antriebs- sowie Hilfsbetrieben erläutern und somit den 
Systemaufbau von Schienenfahrzeugen innerhalb der betrieblichen Aspekte eines 
Schienenfahrzeuges kategorisieren und dieses Wissen fachlich vernetzen. Weiterhin sind 
sie in der Lage, mithilfe normativer Grundlagen den Prozess der Zulassung eines 
Schienenfahrzeuges zu erläutern. Mittels der begleitenden Hörsaal- und Praxisübung 
sowie praxisnaher Exkursionen werden die Studierenden in die Lage versetzt, die 
Konstruktion und Simulation von Schienenfahrzeugkomponenten zu erläutern und die 
fachlichen Termini anzuwenden. 

========================================================== 

(E) 
After having completed the module, students can apply their knowledge of the design, 
construction, structure and operation of rail vehicles with the help of practical examples. 
With the historical development of railway vehicle technology in mind, they are able to 
present the current challenges for the railway domain and are thus able to categorise the 
relationships among vehicles, operations and transport infrastructures. They will also be 
able to describe and calculate those relationships on the mathematical basis for a number 
of operational and technical examples. Students can explain the system structure of rail 
vehicles on the basis of interfaces, vehicle components, drive and auxiliary units and 
categorise these within the operational aspects of a rail vehicle and link this knowledge 
professionally. Furthermore, they are able to explain the process of approval of a rail 
vehicle with the help of normative principles. By means of the accompanying lecture and 
practical exercises as well as practice-oriented excursions, students are enabled to 
explain the design and the simulation of rail vehicle components and to use the technical 
terms. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 1 Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten)
(E) 1 examination element: written exam (90 minutes) or oral exam (30 minutes)

LP: 
5 

Semester: 
6 



Modulnummer  Modul 

BAU-STD4-91 

Betriebstechnik der Eisenbahn 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis für die 
Systemzusammenhänge bei der Planung, Steuerung und Sicherung des Bahnbetriebes. 
Sie beherrschen die Grundlagen der Fahrplanerstellung unter Berücksichtigung der 
Verfahren zur Fahrweg- und Zugfolgesicherung und sind in der Lage, für Anlagen mit 
einfachem Komplexitätsgrad Leistungsuntersuchungen durchzuführen. Die vermittelten 
Kenntnisse befähigen die Studierenden, sich eigenständig in Softwarelösungen zur 
Fahrplanerstellung und Simulation einzuarbeiten. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
4 

Modulnummer  Modul 

MB-FZT-26 

Grundlagen der Fahrzeugkonstruktion

Qualifikationsziele: 
(D) 
Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden qualifiziert, Baugruppen, Systeme und 
Komponenten, Funktionsweise von Straßenfahrzeugen konstruktiv im Grundsatz zu 
erläutern. Sie sind in der Lage, die Grundfunktionen und Konstruktionen des 
Antriebsstrangs, des Fahrwerks und der Bremssysteme zu erklären und zu bestimmen. 
Sie können die verschiedenen Antriebskonzepte bzw. konventionelle, hybride und 
elektrische Antriebskonzepte im Rahmen von Bauweise, Funktionen und 
Energieverbrauch vergleichen und analysieren. In Bezug auf Fahrwerk und Bremssystem 
können Sie die entsprechenden Komponenten, die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Bauweisen beschreiben und die Berechnung durchführen. Sie sind befähigt, 
Anforderungen, Ziele sowie Lastenhefte zur Entwicklung von Fahrzeugen unter 
Berücksichtigung aller markt- und kundenrelevanten Informationen zu erstellen, 
umzusetzen und zu überprüfen. 

========================================================== 

(E) 
After completing the module, students are qualified to explain structural components, 
systems and components, the functioning of road vehicles in a constructive manner. They 
are able to explain and determine the basic functions and designs of the drivetrains, 
chassis and braking systems. They can compare and analyze the different driving 
concepts, for example, conventional, hybrid and electrical ones in terms of design, 
functions and energy consumption. With regard to the chassis and braking system, they 
are able to describe the existence, advantages and disadvantages of the different designs 
and carry out the corresponding calculation. They are able to create, implement and check 
specifications for the development of vehicles taking into account all market and 
customerrelevant information. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 
1 Prüfungsleistung: Klausur 90 Minuten 

(E) 
1 Examination element: written exam, 90 minutes 

LP: 
5 

Semester: 
6 



Modulnummer  Modul 

MB-IFL-03 

Entwerfen von Verkehrsflugzeugen I

Qualifikationsziele: 
(D) 
Die Studierenden erhalten einen Einblick in den multidisziplinären Entwurfsprozess von 
Verkehrsflugzeugen. Hierbei werden der methodische Ablauf und die zu lösenden 
Aufgaben dargestellt, so dass die Studierenden in der Lage sind, solche Prozesse für 
neue Aufgaben selbständig aufzubauen und anzuwenden. Ein weiteres Ziel ist die 
Vermittlung eines Verständnisses für die technischen und wirtschaftlichen Folgen bei 
Änderungen am Flugzeug, die nicht fachspezifisch sondern fächerübergreifend 
(multidisziplinär) diskutiert werden. . 

(E) 
Sudents gain an insight into the multidisciplinary design process of commercial aircraft. 
Here, the methodical process and the tasks to be solved are presented so that the 
students are able to independently set up and apply such processes for new tasks. A 
further objective is to convey an understanding of the technical and economic 
consequences of changes to the aircraft, which are discussed in an interdisciplinary 
(multidisciplinary) rather than subject-specific manner. 

Prüfungsmodalitäten: 
(D) 
1 Prüfungsleistung: Klausur, 150 Minuten 

(E) 
1 examination element: written exam, 150 minutes 

LP: 
5 

Semester: 
5 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD5-05 

ÖPNV - Betrieb und Fahrzeuge

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Betriebsabwicklung des ÖPNV, mit den 
Schwerpunkten der Einsatzplanung von Personal und Fahrzeugen. Im Bereich Fahrzeuge 
wird gezeigt, wie bedarfsgerecht Fahrzeuge beschafft und eingesetzt werden. Die 
Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte 
(z. B. Hoch- und Niederflur) in Abhängigkeit von Einsatzgebieten zu bewerten. Des 
Weiteren erwerben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über Konstruktion, 
Instandhaltung und Antriebstechniken von Fahrzeugen. Die Grundlagen der 
Energieversorgung werden vermittelt. Im Bereich Betrieb werden die Studierenden in die 
Lage versetzt, durchgängige Transportketten im städtischen Verkehr sicherzustellen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.) 

LP: 
6 

Semester: 
4 



6. Professionalisierung (29 LP)

Modulnummer  Modul 

ET-SMUV-40 

Fachpraktikum Verkehrsingenieurwesen

Qualifikationsziele: 
Ziel des Fachpraktikums ist es, den Studierenden durch seine Mitarbeit an 
technischplanerischen, betriebsorganisatorischen oder konstruktiven Aufgaben an die 
Tätigkeit als Verkehrsingenieur heranzuführen. 
Das Fachpraktikum soll vorhandenes Wissen aus den bereits besuchten 
Lehrveranstaltungen ergänzen und vertiefen. Nach Art des Studiengangs sollen die 
Aufgaben während des Praktikums fachspezifisch hinsichtlich des angestrebten 
Abschlusses als auch breit gefächert sein. 
Das Sammeln von Erfahrung und die Einbindung in Arbeitsprozesse sollen den 
Studierenden befähigen, den Einstieg ins Berufsleben mit seinen vielfältigen 
Anforderungen zu meistern. Der Erwerb sozialer Kompetenzen ist wichtiger Bestandteil 
des Praktikums. 

Prüfungsmodalitäten: 
Für die formale Anerkennung des Fachpraktikums durch das Praktikantenamt ist ein 
Praktikumsbericht anzufertigen. Form und Inhalt regelt die Praktikumsordnung, außerdem 
hat eine Bestätigung durch den Praktikumsbetrieb zu erfolgen. Die inhaltliche Anerkenung 
erfolgt durch den jeweiligen betreuenden Lehrenden. 

LP: 
6 

Semester: 
4 

Modulnummer  Modul 

BAU-STD5-55 

Wissenschaftliches Arbeiten im Verkehrsingenieurwesen

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können wesentliche Personen mit deren Theorien und ihren Einfluss auf 
die Wissenschaftstheorie benennen. 
Sie verstehen die Herausforderung und die Rationale von "guter wissenschaftlicher 
Praxis". 
Sie können ihre eigene wissenschaftliche Arbeit in den Forschungszyklus einsortieren und 
diesen anwenden. 
Sie sind in der Lage selbstständig ein Exposé zu erarbeiten. 
Sie können aus ihrem Exposé ein Experimenten-Design ableiten. 
Sie können Schlüsse und Folgerungen aus dem Exposé und dem Experimenten-Design 
in einem fundierten Vortrag präsentieren. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistung: Portfolio 

LP: 
6 

Semester: 
5 



Modulnummer  Modul 

BAU-STD5-64 

Projektarbeit im Verkehrsingenieurwesen

Qualifikationsziele: 
[Projektmanagement für Umweltwissenschaftler (VÜ)] 
Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Studierenden Werkzeuge und Methoden des 
Projektmanagements und der Projektsteuerung zu vermitteln und somit die Grundlagen 
für 
eine erfolgreiche und verantwortliche Mitarbeit/-wirkung bei der Durchführung von 
Projekten aller Art zu schaffen. 
Die Studierenden erhalten einen Überblick über den Lebenszyklus eines Projektes, d.h. 
Sie erhalten einen chronologisch Einblick in alle Projektphasen. Dazu zählt unter anderem 
die Klärung der Ziele, die Analyse des Projektumfeldes, die Organisation des 
Projektteams, die Identifikation von Risiken und Chancen genauso wie auch die Planung, 
Überwachung und Steuerung von Abläufen, Terminen, Ressourcen, Kosten und somit 
letztlich des Projektfortschritts. Außerdem werden die erforderliche Dokumentation und die 
Grundlagen des Vertragsmanagements betrachtet. 

[Projekte des Verkehrsingenieurwesens [S]] 
Die Studierenden erwerben dabei Einblicke in die vielseitigen Arbeitsfeld des 
Verkehrsingenieurwesens und können den Ablauf der Projekte nachvollziehen. Sie lernen 
die Projekte in kleinen Gruppen u.a. durch Gastvorträge, Exkursionen und durch eigene 
Kontakte zu weiteren Projektbeteiligten kennen. Die in "ihrem" Projekt gesammelten 
Erfahrungen stellen die Studierenden als Abschlussvortrag mit schriftlicher Ausarbeitung 
vor. 

Prüfungsmodalitäten: 
Prüfungsleistungen: Klausur (60 Min.) und Referat

LP: 
6 

Semester: 
4 



Modulnummer  Modul 

ET-SMUV-46 

Schlüsselqualifikationen Verkehrsingenieurwesen 

Qualifikationsziele: 
Neben dem Erwerb interdisziplinärer Kenntnisse steht die Ausbildung sogenannter Soft 
Skills im Vordergrund. 
Die Studierenden werden befähigt, Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische, 
rechtliche oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen (je nach Schwerpunkt der 
Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete, fachliche Verbindungen und deren 
Bedeutung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden erwerben 
einen Einblick in Vernetzungsmöglichkeiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge 
Ihres Studienfaches im Berufsleben. 
Die Studierenden 
- lernen Theorien und Methoden anderer, fachfremder Wissenschaftskulturen
kennen,- lernen sich interdisziplinär mit Studierenden aus fachfremden Studiengebieten
auseinanderzusetzen und zu arbeiten,
- können aktuelle Kontroversen aus einzelnen Fachwissenschaften diskutieren
undbewerten,
- erkennen die Bedeutung kultureller Rahmenbedingungen auf verschieden
Wissenschaftsverständnisse und Anwendungen, 
- kennen gender bezogene Sichtweisen auf verschiedene Fachgebiete und die
Auswirkungen von Geschlechterdifferenzen,
- können sich intensiv mit Anwendungsbeispielen aus fremden
Fachwissenschaftenauseinander setzen. 

Die Studierenden erwerben soziale Kompetenzen. Sie werden befähigt, theoretische 
Kenntnisse handlungsorientiert umzusetzen. Sie erwerben verfahrensorientiertes Wissen 
(Wissen über Verfahren und Handlungsweisen) sowie metakognitives Wissen (u. a. 
Wissen über eigene Stärken und Schwächen). 
Je nach Veranstaltungsschwerpunkt erwerben die Studierenden die Fähigkeit: 
- Wissen zu vermitteln bzw. Vermittlungstechniken anzuwenden,
- Gespräche und Verhandlungen effektiv zu führen, sich selbst zu reflektieren und
adäquatzu bewerten,
- Kooperativ im Team zu arbeiten, Konflikte zu bewältigen,- Informations- und
Kommunikationsmedien zu bedienen oder - Sich in einer anderen Sprache auszudrücken.

Prüfungsmodalitäten: 
Studienleistung: Zur Anerkennung muss ein benoteter oder unbenoteter 
Leistungsnachweis vorgelegt werden. Ein Teilnahmenachweis ist nicht ausreichend. 

LP: 
11 

Semester: 
2 



7. Abschlussbereich (12 LP)

Modulnummer  Modul 

ET-SMUV-39 

Bachelorarbeit Verkehrsingenieurwesen

Qualifikationsziele: 
Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus der gewählten Fachrichtung selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

Prüfungsmodalitäten: 
Der Anmeldung zur Bachelorarbeit beim Prüfungsausschuss sind Nachweise über 
Studien- und Prüfungsleistungen mit mindestens 140 Leistungspunkten sowie ein 
anerkanntes mindestens zwölfwöchiges Praktikum gemäß § 9 beizufügen. Die 
Bearbeitungszeit des schriftlichen Teils beträgt 15 Wochen. Die Bachelorarbeit ist im 
Rahmen eines Kolloquiums zu präsentieren. 

LP: 
12 

Semester: 
6 



 
Anlage 5 – Praktikumsordnung  

zugleich Anlage 6 im Sinne des § 2 der Zulassungsordnung für 
den Bachelorstudiengang Verkehrsingenieurwesen, TU-

Verkündungsblatt Nr. 1157 v. 22.03.2017 

 

Praktikumsordnung für den Bachelor- und den Masterstudiengang Verkehrsin-
genieurwesen der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

 
Praktikumsordnung 

 
Die Praktikumsordnung ist als Anlage 5 Bestandteil des Besonderen Teils der Prü-
fungsordnung für den Studiengang Verkehrsingenieurwesen mit dem Abschluss „Ba-
chelor of Science“ bzw. „Master of Science“ der Technischen Universität Braun-
schweig. Sie regelt das Praktikum für den Bachelorstudiengang und den Masterstu-
diengang Verkehrsingenieurwesen. 
 

§ 1 
Dauer 

Bachelorstudiengang 
Die geforderte Gesamtdauer des Praktikums beträgt zwölf (12) Wochen beim Ba-
chelorstudiengang. Davon sind sechs (6) Wochen als Vorpraktikum vor und sechs (6) 
Wochen als Fachpraktikum während des Studiums zu absolvieren. Das Praktikum 
kann in einzelne Abschnitte von mindestens je zwei Wochen gegliedert oder studien-
begleitend im Sinne von § 9 absolviert werden.  
 
Das Vorpraktikum im Bachelorstudiengang kann auf Antrag, der beim Praktikanten-
amt spätestens in den ersten vier Vorlesungswochen des ersten Fachsemesters zu 
stellen ist, bis zum Abschluss des dritten Fachsemesters nachgeholt werden. Gründe 
hierfür können z.B. mehrfach erfolglose Bewerbungen, Krankheit oder die Dauer des 
Bundesfreiwilligendienstes sein. Die Vorlage entsprechender Unterlagen ist erforder-
lich. 
 
Masterstudiengang 
Die geforderte Dauer des Praktikums beträgt sechs (6) Wochen beim Masterstudien-
gang. Das Praktikum ist während des Studiums als Fachpraktikum zu leisten. Es 
kann in einzelne Abschnitte von mindestens je zwei Wochen gegliedert oder studien-
begleitend im Sinne von § 9 absolviert werden.  
 

§ 2 
Art 

Das Praktikum ist in verkehrsrelevanten Betrieben abzuleisten. Die inhaltliche und 
methodische Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten soll im Fachpraktikum 
durch eine Person mit Ingenieurqualifikation erfolgen. Es wird empfohlen, in ver-
schiedenen, aber nicht mehr als drei (3) Betrieben tätig zu sein. 
 

§ 3 
Praktikumsstellen 

Für die Ausbildung von Praktikantinnen und Praktikanten sind Unternehmen und Be-
triebe im In- und Ausland geeignet. Die Praktikantinnen und Praktikanten bewerben 



 
 

sich direkt bei geeigneten Firmen. Im Zweifelsfall ist vor der Ableistung des Vorprak-
tikums beim Praktikantenamt nachzufragen, ob der ausgesuchte Betrieb als ver-
kehrsrelevant eingestuft werden kann. Für die Regelungen im Fachpraktikum finden 
sich die Regelungen im § 6.  
 
Firmenadressen können beispielsweise Branchenverzeichnissen entnommen oder 
durch die Berufsberatung des Arbeitsamtes, über die Auskunft der Industrie- und 
Handelskammern, durch Ingenieurverbände sowie den Stellenmarkt der TU Braun-
schweig in Erfahrung gebracht werden. Aktuelle Angebote für Praktikumsstellen kön-
nen auch beim Praktikantenamt eingesehen werden. 
 

§ 4 
Berichterstattung 

Praktikantinnen und Praktikanten protokollieren ihre Tätigkeiten und die dabei erlang-
ten Erfahrungen in einem Praktikumsbericht. Er soll insgesamt nicht mehr als dreißig 
(30) Seiten DIN A4 umfassen. 
 
Im Vorpraktikum besteht dieser aus Wochenübersichten (stichwortartige Übersicht 
mit Angabe der täglichen Tätigkeiten) und Wochenberichten, die die eigenen Tätig-
keiten näher beschreiben. Der Umfang der Wochenberichte sollte mindestens eine 
Seite DIN A4 pro Woche zuzüglich Zeichnungen und Bildern betragen.  
 
Für das Fachpraktikum gilt: Der Praktikumsbericht umfasst Wochenübersichten und 
ausführliche Berichte, die wahlweise wöchentlich oder nach Teilgebieten gegliedert 
sein können. Der Umfang muss mindestens zwei Seiten DIN A4 pro Woche bzw. 
Teilgebiet betragen. 
 
Der Praktikumsbericht ist grundsätzlich in gebundener Form (z.B. Spiral- oder Leim-
bindung) mit Unterschrift und Stempel der Betreuerin oder des Betreuers der Firma 
am Ende des Berichtes einzureichen.  
 
Die Berichte sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie können ausnahmsweise 
auch in englischer Sprache verfasst werden, sofern für das Vorpraktikum das Prakti-
kantenamt und im Fachpraktikum die oder der betreuende Lehrende dieses geneh-
migt hat. 
 

§ 5 
Bescheinigung der Praktikumstätigkeit 

Von der Firma, in der das Praktikum abgeleistet wurde, ist eine Bescheinigung aus-
zustellen, in der Art und Dauer der ausgeübten Tätigkeit bestätigt werden (qualifizier-
tes Praktikumszeugnis). Diese Bescheinigung ist dem Praktikantenamt im Original 
vorzulegen. 
 

§ 6 
Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten 

Für die Durchführung der Fachpraktika im Bachelor- und Masterstudiengang ist die 
Betreuung durch ein am Studiengang Verkehrsingenieurwesen beteiligtes Mitglied 
der ProfessorInnengruppe oder eines von diesem benannten Mitglieds der Mitarbei-
terInnengruppe notwendig (nachfolgend Lehrende bzw. Lehrender genannt). Die An-
sprache der Lehrenden erfolgt direkt durch die Studierenden. Vor Beginn der Prakti-
kumstätigkeit ist eine Rücksprache mit der oder dem Lehrenden notwendig, in der 



 
 

Dauer und Inhalt des Praktikums besprochen und festgelegt werden. Anschließend 
ist der oder dem Studierenden eine Bescheinigung auszuhändigen, die Angaben 
zum Praktikumsbetrieb, zur Praktikumsdauer sowie zur Tätigkeit enthält und die das 
vorgesehene Praktikum genehmigt. Die jeweils angesprochenen Lehrenden stehen 
den Studierenden auch während des Praktikums beratend zur Seite. Nach Abschluss 
des Praktikums muss der Praktikumsbericht von der oder dem betreuenden Lehren-
den überprüft und - für die Vergabe von Leistungspunkten - eine entsprechende Be-
scheinigung der oder dem Studierenden ausgehändigt werden. 
 

§ 7 
Anerkennung des Praktikums 

Die Anerkennung des Praktikums erfolgt durch das Praktikantenamt des Studien-
ganges Verkehrsingenieurwesen nach Vorlage der Firmenbescheinigung(en), des 
Praktikumsberichts sowie bei einem Fachpraktikum zusätzlich der Bescheinigungen 
der oder des betreuenden Lehrenden. Voraussetzung ist, dass das Praktikum voll-
ständig abgeleistet wurde. Die Unterlagen müssen spätestens zwölf (12) Monate 
nach Beendigung der Praktikumstätigkeit eingereicht werden. Wird das Praktikum in 
mehrere Teilpraktika unterteilt, können zur Wahrung der o. g. Frist von zwölf (12) 
Monaten die Unterlagen der Teilpraktika auch einzeln abgegeben werden. Die Unter-
lagen verbleiben bis zum Nachweis des vollständigen Praktikums im Praktikanten-
amt. 
 
Sind die Bescheinigungen nicht in deutscher Sprache abgefasst, können beglaubigte 
Übersetzungen verlangt werden. Die Unterlagen für die Fachpraktika sind zur Aner-
kennung rechtzeitig, d. h. spätestens sechs (6) Wochen vor der Meldung zur Ba-
chelor- bzw. Masterabschlussarbeit beim Praktikantenamt abzugeben. 
 

§ 8 
Anerkennung von Berufsausbildung und Berufstätigkeit 

Als vollständiges Praktikum für den Bachelorstudiengang wird angerechnet: 

 ein vom Praktikantenamt einer anderen Universität anerkanntes Praktikum für 
einen Verkehrsstudiengang, wenn dieses Praktikum mindestens zwölf (12) 
Wochen umfasst und an der anderen Universität mit mindestens sechs (6) 
Leistungspunkten bewertet wurde. 
 

Praxisphasen innerhalb folgender Ausbildungen können als vollständiges Praktikum 
für den Bachelorstudiengang anerkannt werden, sofern eine schriftliche Ausarbeitung 
im Umfang von sechs (6) bis zwölf (12) Seiten DIN A4 über das bisherige Arbeitsge-
biet oder einem Teilgebiet davon angefertigt wird: 

 ein vom Praktikantenamt einer anderen Universität anerkanntes Praktikum für 
einen Verkehrsstudiengang, wenn dieses Praktikum mindestens zwölf (12) 
Wochen umfasst und dafür keine Leistungspunkte vergeben wurden, 

 eine Gesellenprüfung (oder vergleichbare Prüfung) in einem verkehrsrelevan-
ten Beruf, 

 das Diplomzeugnis einer Fachhochschule. 
 

Als vollständiges Praktikum für den Masterstudiengang kann folgende Tätigkeit ange-
rechnet werden, sofern eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von sechs (6) bis 
zwölf (12) Seiten DIN A4 über ihr oder sein bisheriges Arbeitsgebiet oder einem Teil-
gebiet davon angefertigt wird: 



 
 

 eine mindestens dreimonatige Berufspraxis in einem verkehrsrelevanten Be-
trieb nach Bachelor- oder Diplomabschluss eines ingenieurwissenschaftlichen 
Studienganges.  

 
Die schriftliche Ausarbeitung ist von einer oder einem Lehrenden zu überprüfen. Für 
die Vergabe von Leistungspunkten ist der oder dem Studierenden daraufhin eine 
entsprechende Bescheinigung auszuhändigen. Die Ausarbeitung und die Bescheini-
gung der oder des Lehrenden sind zusammen mit allen erforderlichen Nachweisen 
(Ausbildungsbelege, Arbeitszeugnis, etc.) im Praktikantenamt einzureichen. Die vor-
herige Rücksprache mit dem Praktikantenamt wird empfohlen. Im Einzelfall kann das 
Praktikantenamt in Abstimmung mit einer oder einem Lehrenden Auflagen festlegen, 
um eine Gleichwertigkeit sicherzustellen. 
 
Als Vorpraktikum kann anerkannt werden: 

 Tätigkeiten während des Bundesfreiwilligendienstes in einem verkehrsrelevan-
ten Bereich. 

 
Für die Anerkennung sind entsprechende Belege und Berichte vorzulegen. Das 
Praktikantenamt entscheidet im Einzelfall, ob die beschriebenen Tätigkeiten den An-
forderungen entsprechen.  
 

§9 
Erwerbstätigkeit (Werkstudententätigkeit) 

WerkstudentInnentätigkeit oder andere Erwerbstätigkeit, die den Praktikumsrichtli-
nien entspricht, kann als Praktikum anerkannt werden. Erforderlich sind entspre-
chende Arbeitsbescheinigungen, vom Arbeitgeber ausgestellte oder mittels Unter-
schrift anerkannte Arbeitszeitnachweise (geleistete Arbeitsstunden) und gemäß die-
ser Praktikumsordnung verfasste und unterzeichnete Tätigkeitsberichte. Ebenfalls ist 
die Bescheinigung der Betreuung durch eine Lehrende oder einen Lehrenden not-
wendig (siehe § 6). 
 

§10 
Sonderregelungen (Härtefallregelung) 

Sonderregelungen in Einzelfällen erfordern eine Genehmigung des Praktikantenamts 
und müssen entsprechend belegt werden. Solche Einzelfälle können z.B. eine 
Schwangerschaft mit anschließender Kinderbetreuung, Zeiten langer Krankheit oder 
soziale Härtefälle, wie Pflege von  Angehörigen, sein. 
 
 


